
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 3 (1799)

Rubrik: Ministerium der Künste und Wissenschaften

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Dieser Antrag wird angenommen.
Die Discussion über dcn Beschluß, der von dem

Verfahren gegen Staatsverbrecher handelt, wird er?
öffnet.

Barras wiederholt die Vertverfungsgründe der
Commission. Widerspruche finden sich in dem Be-
schlnß zwischen dem 4, 7 und 56. Art. Er ist kow
stitutiotionswidrig, indem er dem Statthalter die all-
gemeine Untersuchung gestattet, die dem Cantonsge-
richt zukommt; die Vorschrift über die Untersuchung
der Schriften ist gefahrliV für die Sicherheit der Bür-
ger; die Theilung der Tribunale in 2 Theile ist eben-
falls gegen die Constituton. Eine Menge Unbestimmt-
heilen lassen der Willkuhr des Richters in Sachen,
die Leben und Ehre der Bürger betreffen, zu grossen
Spielraum.

(D-e Fortsetzung folgt).

Volljiehtlngsdirektoritlm.
AusM eines Schreibens des Neqierunsts-

Cvmmissärs Raiser an das Vollzichmisto-
^ Direktorium.

Altdorf, den li. Mai.
Der General Sonlt hat nun sein Hauptquartier

i« Ursern. Er hatte den yten die Rebellen bei Waaftn,
ohngefähr 900 Mann stark, gänzlich geschlagen, wo sie
sich dann über den Eollhardsberg zurukzogen. Es
waren unter diesen Insurgenten viele Emigranten von
Schwyz, Art, Zug, Unterwalden und 200 Mann
aus dem Lwenenhal, sie erwarteten Verstärkungen
ans Rhazien und Wallis, weiche aber ausblieben.
Ihr Vorhaben war, jeden Schritt Land streitig zu
machen, die Teufels'A-ucke abzuwerfen (welches aber
von dcn Einwohnern in Ursern mit den Waffen in
der Hand verhindert wurde) sich dann nach Italien
jurülzuziehen, um sich an die österreichische Armee
«nzuschliesscn.

Ministerium der Künste nnd-Wis-
se nsch a ft en.

Ocffcntlicher Unterricht.

Auszug aus dem Bericht des Erziehungs-
rath des Kanron Oberland,, vom 27. Fe-
bruar 1799.

In Ermanglung näherer Instruktionen, war un-
sere bisherige Beschäftigung derjenigen eines über die
Cchulbesorgung eingesezten Gerichtshofes ahnlicher, als

einer Gesellschaft, welche für avgemssn« EcziehungS-
Verbesserung mitwirken sollte. Thätiger in die er lezten
Hinsicht waren mehrere Inspektoren unsers .Kanwns,
deren Aufmerksamkeit vorzüglich auf die Erstehung der
grössern Volksklasse gerichtet war, und welche in dieser
Absicht zum Theil schon grössere uud westumfassendere
Entwürfe uns vorgelegt, zum Theil nur einzelne und
individuelle Vorkehrungen und Verbesserungen von
uns verlangt haben

Am 20. Nov. organisitte sich der Erzichungsrath
nach erhaltener Vorschrift, und wählte seine Aufseher
mit ihren Suppleamen.

z Decbp. — Der Schullchrer zu Zweisimmen wurde
auf die stürmischen Federungen mehrerer Dorfbürger
und gegîn oje Vorstellungen des Ortspfarrers emsezt.
Sowohl der Erzichungsausseher als der Pfarrer des
Orts und mehrere der angesehensten Bürger des Dorfs,
ertheilen jenem Schullehrer das Zeugniß eines be-
flisftnen und fähigen Mannes, welches iezstere durch
die von ihm selbst abgefaßte Vertheidigung erhöht
wird. Die bestimmten Kläger untre gegen densclbe«
wurden weder von dcn Klage!« selbst, noch von den
Erz-ehu gsauffth rn angezeigt. Der Erziehungsrach
ertennt: das Verfahren und die Federungen der
Kläger s yen gesezwidrig; der angeklagte Schullchrer
soli in ftmcr Stelle wieder eingcsezt seyn; wenn die
Kläger sich in ihren Klagen begründet glauben, s»
sollen dieselben gehalten seyn, ihre Klagcpunkte fchrift-
lich abgefaßt dein Erziehungsrath durch semen Be-
zirksausfther einzusenden; ach sollen tue Iezstere zu-
gle.ch das Zeugniß der ganzen Bmrtgemeinde über
den Beklagten einziehen.

31. Decbr. Der Erziebungsaufseher des Bezirks
Okcrsiinmenrhal berichtet über das erneuerte gekezwid-
rrge Betragen der Gemeinde Zweisimmen. Auf die
Bekanntmachung der Erkenntniß des ErzichungsracheS
vom 3. Decbr. fodcrte em grosser Theil der Gemeinde
mit erneuertem Ungessnm die Absetzung jenes Sch l-
lchrers. Er selbst wurde den Tag dareuf 0 rch einen
zusammengerotteten Haufen, vorzüglich von Weibern,
schimpflich von dem Schulhause zurukgetricben. Die-
jenigen, weiche noch für dcn Beklagten gutgesinnet
waren, durften bei der darauf gehaltenen Baurcge-
meinde, nach dem Bericht des Erzichungscommisssrs,
ihre Meinung nicht auffern. Uebrigens wurden auch
dicßmal von den Klagern keine bestimmten Klage-
punkten angeführr, hingegen die Besetzung des erle-
digtcn Schuldienstes durch ein von ihnen selbst vorge-
schlagncs Subject verlangt. Alle weitere Bemühungen
des Erzichungscomiwssäis zur Vereinigung der Ge-
meinde lind zu einer gesezlichen Unterwerfung derselben,
waren fruchtlos. — Der Erziehungsrach erkennt: weil
keine bestimmten .Klagcpunkte gegen den abg-ssezstcn

Schullchrer eingelaufen seyn, so halte er die Faderun-
gen der Gcmeîndsburger fur unrcchtmassig, und ew



keine dem wägten den Schutz der Gesetze zu;
doch solle derselbe, um fernere Handel und Schul-
»e icuimmß rerhüten, einstweilen suspendirt und
der Crziehungsaufseher aufgcsodert. seyn, selbst mit
Anzug des Ortpfarrers und des Agenten einen
p. visorisihen Schulmeister zu wählen ; der Präsident
Ses Bezirkgerichts wird besonders beauftragt, die.
z - ei ersten Aufrührerinnen bei jener öffentlichen Bc-
schimpfnng des vorigen Schullehrers vor sein Tribu-
ual zu. bescheiden und zur gebührenden Genugthuung
zu ziehen. Der Erziehimgsraty behält sich zugleich
die Revision über das Urtheil des Bezirkger-ichtS vor,
zu seiner fernem Ve fugung.

Ja 19. Die Gemeinde Zweisimmen unterwirft
sich den Verfichnngen des Erziehungsraths, der ein-
gestellt Schultehrrr hingegen begehrt seine Entlassung,
weil er in einer Gemeinde, w lche übel gegen ihn
gesinnt sey, unmöglich zur Volkserziehung beitragen
tonne.. Zugleich begehrt er, daß es ihm gestattet
werde, anderswo für eine Schulstelle sich zu bc-
werben und die gehörigen Proben mitzumachen; über-
dieß bittet er für eine Entschädigung, weil er bis zu
der Ausruhr gegen ihn Schule gehalten, und sich für
den ganzen Winter hiezu eingerichtet habe. — Dcr
Erziehungsrath bewilligt demselben die begehrte Ent-
lassung mit dcr Bedingung, einer ungehinderten Bc-
Werbung für jede andere Schulstelle; betreffend die
verlangte Entschädigung, wird dcr Erziehungscom-
missar beauftragt, den entlassenen Schnliehrer der
Muniz palikat zu ZweiMmen bestens zu empfehlen, und
zugleich eine Vermittlung zwischen ihm und dcr Baurt-
Gemeinde zu treffen; endlich wird der Erziehungsco.m
miss.r beauftragt, unverzüglich zur Prüfung der As-
piccmten für die erledig e Schulstelle zu schreiten.

Der Erziehungscomiwssar des Bezirks Aeschi
wacht die Anzeige, daß in der Gemeinde Aeschi sich
mehrere Haushaltungen befinden, welche ihre Kinder
nichr zur Schule schicken. Ungeachtet aller Vorstel-
langen des Ort-'Pfarrers danre diese Schulversaum-
»iß fort, wodurch die Erziehung jener Kinder aufs
höchste vernachlässiget werde. Auf die Vorladung des
Distriktseomniiss.rs, um vor demselben die Gründe
ihrer PflichtvenäununF anzuzeigen, sey keiner von den
dc!tagten Hausmckcrn erschienen. Er wünscht daher,
sah dieà pchchtwidngen Betragen durcy den Er-
zichnngsrach vorgebeugt werde. In Ermanglung!
eines bestimmten Gesetzes hierüber., erkennt der Er-
ziehungsrath: > der Distriftsconimissar soll die beklagten
Hausvatsr >.o.i> einmal vor den Pfarrer des Orts und
den Agenren bescheiden, und denselben in Gegenwart
beider ihr pfiichrwitri es Betragen vorstellen; sollten
aber jene Eltern, auf diese ste Vorladung nicht er-
scheinen wollen, oder statt Besserung zu v.rchrechen,
durch grrnst lv e Ausflüchten >' r Betragen zu recl tfer-
tigcu suchen, so so) der Distriftsrommiffar dem Er-
zieh.mgsrat) hwcnber Bericht crtyeilen, eben so wie

im Fall ans das gegebene Versprechen keine Besserung
erfolgen wird.

Febr. 2. Der Erziehungscommlssar des Bezirks
Obersimmenthal berichtet über die Schulbesetzung zn
Zweifimmen. Weil keiner unter den Müpräte-idcnten
sich durch vorzügliche Fähigkeiten auszeichnete, so

übertrug der Erziehungscommlssar dem schon provi-
sorisch angestellten Lehrer die fernere Schulbesorgung
bis auf das bevorstehenden Frühlingsexame. Der
Erziehungsoommissar macht zugleich die Anfrage, ob
der Erziehungsrath jenem schon einmal von der Ge-
weinde vorgeschlagnen Bürger (v! ls zi. Decbr.) welcher
auch di-ßmal sich unter die Aspiranten gestellt habe,
die erledigte Schulstelle zu Zweisimmen auf künftigen
Winter zusichern wolle, im Fall derselbe sich den
Sommer durch, vom Pfarrer des Orts hiezu würde
bilden lassen. Der Erzichungsrath e-kennt: die Gül-
tigkeit dcr Verfügung des Bezirköinspeftors; betreffend
die verlangte Anwartschaft für ein vorgeschlagenes
Subjekt, so wird dieselbe für gcsczwidrig erklärt, doch
mir dem Zusatz, daß jenem die Mitbcwerbung bei
der nächsten Wahl offen stehe, und daß der Erzie-
hungsrarh auf feint zukünftige Befiiesscnhcit Rükstcht
nehmen werde.

Der Präsident des Bezirkgerichts zn Zweisimmen
berichtet, daß die von dem Erzichungsrath verlangte
Genugthuung, wegm der an dem vorigen Schullchrer
ve. übten Beschimpfung, geschehen sey. Er verlangt
zugleich fernere Instruktion über dielen Gegenstand.
Dcr Erzichungsrath erkennt: da der Beleidigte mit
der ihm geschehenen Gen '.gchm'.ng zufrieden sey, so

wolle der Erzichungsrath es zwar in so fern hieöei
bewenden lassen, in wie fern er jene Beschimpfung
als eine Privatbeleidigung ansehe; weil aber diese
Beleidigung an einem Bürger geschehen sey, welcher
in der Ausübung seiner vss» lichen Verrichtungen
begriffen war und nach dcr Erkenntniß der gesezge-
beaden Rache unter dem unmittelbaren Schutz der
Regierung stand, so finde dcr Ecz-ehungfrach es

nothwendig, das Bezirkgerickt hierauf aufmerksam zu
machen, obgleich er fur dießm-l jenes Gcsez nicht in
aller Strenge auf die beklagten Personen anwenden
wolle. Er begehre daher : daß der Vorsitzer jenes Ees
richtsv die beklagten Personen noch einmal vor sich be-

schude, ihnen in Gegenwart des Ortsxfarrers das
Strafwürdige ihres Betragens aus jenem Gesichts-
pnnkt vorstellen und ihnen zugleich andeuten soll, falls
dieselben sich noch einmal über einem ähnlichen Fehler
betreten liessen, so werde dcr Erziehungsrath sich
alsdann aller, d rjenigsn Mittel bedienen, durch
welche der öffentliche Charakter eines Lehrers gegen
boshafte Angriffe gesichert werde.

Febr. 2. Der Erziehnngscommissw des Distrikts
Aeschi berichtet, daß die wegen der Schnlverfäumniß
ihrer Binder beklagten Hausvater auf die erhaltene Vor^
la ung erschienen seyn und Besserung versprochen habe».
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Der Ersschnngscommissar des Bezirks Obersim-
menchal überschikr eine Dankaddresse von dem ent-
laßne» Schullehrer jn Zweistmmen, wegen dem von
dem Erziehungsrath ihm geleisteten Schutz. Er aus-
scrt zugleich den Wunsch, anderswo lals Schullehrer
seinem Vaterlanoe dienen zu können. Der Erziehungs-
rath erkennt ehrenvolle Meldung desselben und wünscht,
dass ein verdienstvoller Bürger durch das an ihm ge-
schehene Unrecht nicht möge abgehalten werden, sich

ferner dem ehrenvollen Beruf eines Erziehers der
Jugend zu widmen, wozu die gegenwärtige Thätig-
keit der Regierung ihm die sichersten Aussichten gebe.

Kleine Schriften.
?z. Anrede bei der feyerlichen Einsetzung

des thurgauiiche» Erziehungsraches
und der zur Schulaufsicht Verordne-
ten. Gehalten von B. Pfarrer Mei-
chiorSulzberger den 25. Hornung 17pp.
Nebst einem Auszug aus den von der
Regierung mitgetheilten Instrukti-v,
nen. 8. Wiuterthur in der Zieglerschen
Buchvruekerei. S. sZ.

Eine überaus zwekmässige und lesenswerthe Rede.
Der Vf. zeigt erst die Wichtigkeit und Nothwendigkeit
der Schul- und Erziehungsanstalten zu Bildung des
Menschen und des Bürgers, durch die vornemlich, der
junge Kopf zum Denken und Urcyeilen gebildet, das
unentbehrliche Fundament zu den meisten Kenntlichen
gelegt und das Herz mit dem ersten Saamen gu.er
Gefühl- und Grundsätze bestellt werden muß. Er
gehe hierauf zu der Betrachtung des bisherigen, zu
diesem Zwecke höchst mangelhaften Zustandes dcrerchu-
len im Eanton chHurgau über, und entwickelt alsdann,
was die neue Verfassung, das neue politische System
fur bessere Aussichten und Hoffnungen, vorzüglich auch
in Gescr Rülsicht gewahren.

Wir heben nun ein paar Stellen aus der Rede aus.
— ,z Ader auch unabhängig von StaatSamrern

und dem. durch unsre Verfassung h.rbeigesuhrlcn, Bc-
d-n'fniss ?:ncr grossen Zahl gcfchstter Leute in alle»
G genden des Landes, ist sie heiliges Interesse
der Menschheit, dieSorge durch Erziehung und
Bildung den Menschen zu veredeln. Der Schöpser
bat in uns verschiedene, iu jede « doch wichtige, der
Vervollkommnung würdige Kräfte gelegt. Der Natur,
Hem Zufall überlassen, arbeitet sich wohl hie und da ein
Verzug sicher Kopf, unter g mistigem Gestirne, empor, bleibr
hie uitd da das Herz seiner gurcn.Aulage geweu, und ver-
bessert sich selbst: aver rausend andere, weiche nach dem,
Was die Natur ihnen gab, das nehm! cye hatten wer-
den können, bleiben zurük und verkrümmen, weil War-
tung, Pflege, Bildung gebrach. Wir. loben es als
sehr nüzliches Geschäft, wenn der fleißige und ge-
Ichikle Laudctoii«!'.!, durch Sorgfalt uns Kunst, den

l

Ertrag seiner Felder, in Absicht auf Menge und
Güte der Früchte, äufnet, dein wilden Baumstamm
einen geraden Wuchs giebt, und ihm Früchte ein-
pfropft, welche an Schönheit, Geftymak und Grösse
das, was die. rohe Natur reicht, weit übertreffen. Ist
eine solche Veredlung nicht in unbeschreiblich hoher»
Grade dem Menschen zu wünschen, und zwar, wohl
verstanden, allen Klassen, einer jeden in dem Grad,
in welchem sie derse bigen fähig ist? Darüber denkt
man ungleich: es möchte zwekmassig seyn, das noch
naher zu beleuchten. Dass der Mensch lerne alles,
was in seinem Kreise liegt, von der rechten Seite
betrachten; über Menschen und Sachen, mit denen
er es zu thun hat, ein richtiges Urtheil fallen; dass
sein Sinn für das, was wahr, sein Gefühl für das,
was schön und gut ist, gewekr, daß er überhaupt geub-t
werde, frei, leicht mW richtig seine Geisteskräfte zu
brauchen; daß man ihm oie allgemeinen einfachen
Kenntnisse beibringe, welche kein Stand, kein Beruf
ohne Schaden entbehren kann; daß man ihn geschikt
mache, die Summe von Einsichten, welche jedem durch
Umgang mit Menschen, durch Ersahrungen, und dw
Arbeiten des Berufs bei steigenden Iah-reu fast unge-
sucht zugeführt werden, richtig auftufasscn, zu be-
halten, und wohl anzuwenden; das, meyne ich, ist
eine Veredlung, die man allen K.assen von Mensche»
ohne alle Ausnahme wünschen muss. Denn in dem
Grade, in welchem einer richtig denkt u id gut em-
pflndet, in welchem sein Urtheil über Dinge, die m
zemcm Kreis liegen, vernünftig, und seine Neigungen
sitcsich gut sind, ist er Mensch, dics.S schonen Na-
mens würdig. Allen dazu Hand zu bieten, muss
Wunsch der Menschheit, muß besonders heilige Pflicht
des Staates seyn, der die Menschenrechte, die
Gleichheit aller vor dem Gcsez anerkennt, und jeden
Vorzug, welcher sich von Wohnort oder Geburt her-'
schnell, abgerhan hat. "

»Ich glaube demnach, dieser Aufklärung und Ver«
edlung seyen auch ohne Ausnahme alle Klagen von
Menschen, wenn man es nur recht anfangt, fähig,
(es verzieht sich Klassen, nicht einzelne.Suchekre).
Wenn das in Absicht aaf emen Theil unsrer s .azbare»
Landbürger bis dayin manchem nicht so einleuchtend
war, >v ist das eben grösstenthcils auf Schuld ihrer
so mangelhaften Schuleinrichtungen zu setzen, durch
welche die Bildung des Verstandes oder anderer See-
ienkrafte, das Gedächtniß ausgenommen, gar nicht
begünstiget wurde. Bei verbesserter Einrichtung dieses
Unrerricyls, wen» da diesem wichtigen Mangel nach
und nach abgeholfen wird, muß es dann gewiß offen-
barer werden, als es t'is jezt nicht war,- daß die
Narur zwar einzelne verschieden bedenkt, aber als
reine Demokratie sich von keiner Stadt, von keiner
Familie, von keinem Stand den Alleiubestz inteilek-
cnrller und moralischer Anlagen, weder a kaufen,
noch abschleichen, noch abtrotzen läßt. -- „AH! s»
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